
 

 

 
 

Einladung zur Grundschulung für neugewählte Elternvertreter*innen  
„Elternvertretung – so geht das!“ 

 
Gut vorbereitet das neue Ehrenamt des Elternvertreters antreten ODER sich bei der 
nächsten Wahl gut informiert und mutig zur Wahl stellen zu lassen, das sind die Ziele dieser 
Schulung! 
Wer Kinder in der Schule hat, kennt diese Situation:  Bei den Wahlen am Elternabend 
schauen die Meisten betreten auf den Boden, um nicht in den Fokus zu geraten. Dennoch 
birgt dieses Amt viele Chancen und Möglichkeiten, sich in der Klasse und an der Schule 
einzubringen. Es gibt neben den Pflichten auch viele Rechte, die ein gewählter 
Elternvertreter an der Schule hat. Und das allerwichtigste sind die Möglichkeiten der 
Mitgestaltung und des guten Miteinanders. 
 
Zu allen Fragen rund um das Amt möchte ich Sie im Auftrag der Elternstiftung  bei meiner  
ca. 2,5 stündigen Schulung „Elternvertretung – so geht das!“ informieren! 
 
 Welche Rechte und Pflichten habe ich als ElternvertreterIn? 

 In welchen Gremien kann ich als ElternvertreterIn mitwirken? 

 Welche Möglichkeiten der Mitgestaltung habe ich? 

Die Schulung richtet sich an (neu gewählte) ElternvertreterInnen und am Amt Interessierte. 
Sie haben viele Fragen oder wissen nicht so ganz genau, was mit Übernahme dieses Amtes 
auf Sie zukommt? Dann melden Sie sich an! 
 
 

Termin Montag, 09. November 2020, 19:00 – ca. 21:30 Uhr 

Teilnahme kostenlos, max. 10 Teilnehmer 

Ort Albert-Einstein-Gymnasium, - Mensa - 
Rommelsbacher Str. 63 
72760 Reutlingen 

Leiter der 
Grundschulung 

Stefanie Teuchert 
Anmeldung bis 05.11.2020 
unter msteuchert@web.de oder 0173/8523058 

 
Bitte geben Sie mir bei der Anmeldung an, ob Sie schon Erfahrung als ElternvertreterIn haben bzw. 
wie alt Ihre Kinder sind. Das erleichtert meine Vorbereitung. Vielen Dank! 
 

 
 

„Um die Gesundheit der Teilnehmenden, ReferentInnen und Mitarbeitenden zu schützen, finden 
unsere Veranstaltungen unter Berücksichtigung eines Hygiene-Konzeptes statt. Wir orientieren uns 
hierbei an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts sowie den aktuellen Verordnungen der 
Landesregierung Baden-Württemberg, die wir stetig im Auge behalten. Änderungen im 
Infektionsgeschehen können dahingehend ebenfalls zu Veranstaltungsausfällen führen.“ 


